
ZEUGNISERLÄUTERUNG (*)
Tschechische Republik

 

1. BEZEICHNUNG DES ABSCHLUSSZEUGNISSES (CZ)(1)

Vysvědčení o maturitní zkoušce z oboru vzdělání:
36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí (dálkové studium, zkrácené)

(1) In der Originalsprache

 
2. ÜBERSETZTE BEZEICHNUNG DES ABSCHLUSSZEUGNISSES(2)

Abiturzeugnis im Ausbildungsberuf:
36-46-M/01 Geodäsie und Immobilienkataster (Fernstudium, gekürzt)

(2) Diese Übersetzung besitzt keinen Rechtsstatus.

 
3. PROFIL DER FERTIGKEITEN UND KOMPETENZEN

Allgemeine Kompetenzen:

Allgemeine Kompetenzen wurden währen der vorherigen Ausbildung erworben.

Fachliche Kompetenzen:

geodätische Anlagen und Mittel richtig verwenden;
theoretische und praktische Fertigkeiten bei Planimetrie und Höhenmessung anwenden;
Bauuntergründe für Linienbauten (Längen- und Querprofile) vermessen;
Projekte realisieren, Bauobjekt grenzabstecken;
Deformationen der Gebäuden und Bauten vermessen und auswerten;
Luft- und Landaufnahmen auswerten;
geometrische Pläne vermessen und bearbeiten;
theoretische Kenntnisse der Berechnungen von Koordinatoren eines Punktfeldes besitzen;
grundlegende Kenntnisse der für Geodäsie und graphische Systeme notwendigen Programausstattung anwenden;
Eintragung der Änderungen im Immobilienkataster durchführen;
digitale Bildverarbeitung der Informationen aus der Fernerkundung durchführen;
Prinzipien der Erstellung des digitalen Geländemodelles und des digitalen Orthophotos beherrschen und anwenden;
zugängliche Dateien der digitalen geographischen Daten der Lokalisierung bearbeiten, Ergebnisse der GIS gestützten
Analyse d.h. topographische thematische oder Zweckkarten erstellen;
grundlegende Kenntnisse der Ökonomie und Organisation von Arbeit anwenden.

 
4. TÄTIGKEITSFELDER, DIE FÜR DEN INHABER/DIE INHABERIN DES ABSCHLUSSZEUGNISSES ZUGÄNGLICH SIND

Der Absolvent übernimmt mittlere Leitungsfunktionen in dem Gebiet der Landvermessung; ist tätig im Immobilienkataster und
in der Staatsverwaltung; bei der Wartung von einfachen und detaillierten Punktfeldern in Lage und Höhe; bei der
Durchführung von detaillierten kartographischen Arbeiten, die für die Erstellung von einfachen Landkarten in großem Maßstab
notwendig sind; bei allen Vermessungs- und Konstruktionsarbeiten bei der Pflege von Karten und bei der Arbeit in dem
schriftlichen Teil des Immobilienkatasters; bei geodätischen Arbeiten in der Anlagenplanung; bei der Erstellung von
Projektdokumentation; bei den Absteckungsarbeiten und bei der Vermessung des realen Zustandes von Gebäuden. Nach
dem Erwerb der notwendigen Praxis und der anderen vorgeschriebenen Qualifikationen (Autorisation) ist der Absolvent für
eine Existenzgründung im Bereich des reglementieren Gewerbes - Ausübung der Vermessungstätigkeiten vorbereitet.
Beispiele für mögliche Arbeitspositionen: Referent des Immobilienkatasters, Techniker für Landvermessung,
Vermessungsingenieur, Kartograph-Operator.

 



Stempel und Unterschrift
Geschehen zu Prag für das

Schuljahr 2021/2022

5. AMTLICHE GRUNDLAGE DES ABSCHLUSSZEUGNISSES

Bezeichnung und Status der ausstellenden Stelle
Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice, Resslova 2
Resslova 1579/2
České Budějovice
372 11
CZ
öffentliche Schule

Name und Status der
nationalen/regionalen Behörde, die für
die Beglaubigung/Anerkennung
des Abschlusszeugnisses zuständig ist
Ministerium für Schulwesen, Jugend und
Sport
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
Tschechische Republik

Niveau (national oder
international) des
Abschlusszeugnisses

Mittlere Bildung mit Abitur
ISCED 354, EQF 4

Bewertungsskala
Bewertung des gemeinsamen Teils anhand
eines prozentualen Erfolgsausdrucks
Tschechische Sprache und Literatur und
Fremdsprache
mehr als 87% bis 100% sehr gut - 1
mehr als 73% bis 87% gut - 2
mehr als 58% bis 73% befriedigend - 3
44% bis 58% ausreichend - 4
0% bis weniger als 44% mangelhaft - 5
Mathematik und Erweiternde Mathematik
mehr als 85% bis 100% sehr gut - 1
mehr als 67% bis 85% gut - 2
mehr als 49% bis 67% befriedigend - 3
33% bis 49% ausreichend - 4
0% bis weniger als 33% mangelhaft - 5

Bestehensregeln
1 sehr gut (výborný)
2 gut (chvalitebný)
3 befriedigend (dobrý)
4 ausreichend (dostatečný)
5 mangelhaft (nedostatečný)
Gesamtbewertung:
Prospěl s vyznamenáním: mit
Auszeichnung bestanden (insgesamt
Prüfungsdurchschnitt ≤ 1,5)
Prospěl: bestanden (in den
Einzelprüfungen nicht schlechter als 4
bewertet)
Neprospěl: nicht bestanden (in einer oder
mehreren Prüfungen mit 5 bewertet)

Zugang zur nächsten Ausbildungsstufe
ISCED 655/645/746, EQF 6 und EQF 7
(EQF7 betrifft nur Langes Bildungsprogramm mit einem ersten Tertiärabschluss)

Internationale Abkommen

Rechtsgrundlage
Gesetz Nr.561/2004 über Vorschul-, Grund-, mittlere Bildung, höhere Fachbildung und andere Ausbildungen (Schulgesetz) in
der Fassung späterer Vorschriften
Erlass Nr. 177/2009 Slg., über detailliertere Bedingungen für den Abschluss der Sekundarschulbildung durch die Abitur-
Prüfung in der jeweils gültigen Fassung, § 22 und 24.

 
6. OFFIZIELL ANERKANNTE WEGE ZUR ERLANGUNG DES ABSCHLUSSZEUGNISSES

Beschreibung der erworbenen
Ausbildung und Berufsbildung Anteil am Gesamtprogramm Zeitdauer

Schule / Berufsbildungszentrum
Der Anteil der theoretischen und praktischen Ausbildung wird unter Verweis auf die
Art und Weise des jeweiligen Bildungsprogrammes vom Ausbilder und in Bezug auf
die Forderungen der Arbeitgeber bestimmt.

Arbeitsplatz

Anerkannte Vorbildung / Praxis

Gesamtzeit der zum Zertifikaterwerb führenden Ausbildung/Berufsbildung 1–3 Jahre

Zugangsanforderungen
Mittlere Bildung mit Abitur (ISCED 354, EQF 4)

Zusätzliche Informationen
Weitere Informationen (einschließlich der Beschreibung des
Bildungssystems in der Tschechischen Republik) stehen unter
www.npicr.cz und www.eurydice.org zur Verfügung.

Nationales pädagogisches Institut der Tschechischen Republik –
Nationales Europass Zentrum Tschechische Republik
Senovážné nám. 872/25
110 00 Praha 1 

 
(*) Erläuterung
Die Europass Zeugniserläuterungen wurden entwickelt, um zusätzliche Informationen über einzelne Zeugnisse zu liefern. Sie besitzen selbst keinen
Rechtsstatus. Die vorliegende Erläuterung bezieht sich auf den Beschluss (EU) 2018/646 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. April 2018 über
einen gemeinsamen Rahmen für die Bereitstellung besserer Dienste für Fertigkeiten und Qualifikationen (Europass) und zur Aufhebung der Entscheidung Nr.
2241/2004/EG.
© Europäische Union, 2002-2022 | https://www.europass.eu, https://www.europass.cz


